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Wersich mit feministischen Perspektiven im Recht beschäf-

tigt, stößt alsbald auf das sogenannte“feministische Dilem-

ma”. Kurz gesagt besteht es in der Schwierigkeit, die beste-

hende Geschlechterhierarchie anzugreifen, ohne männliche

und weibliche Stereotypen zu zementieren. In einer Ausein-

andersetzung mit den herrschenden Strömungendes Femi-

nismus in Deutschland und den USAsoll gezeigt werden,wie

es zu besagtem Dilemma kommt, welche praktischen Folgen

es hat und wie eine Analyse der Kategorie Geschlecht aus-

sehen muss, um diesem Dilemmaein neues Gerechtigkeits-

konzept entgegenzusetzen. -

Bestandsaufnahme- zufrieden oder
unzufrieden?
Wiesoist auch heute, im Zeitalter der Gleichberechtigung von

Mann und Frau, eine Beschäftigung mit feministischen Kon-

zepten und Forderungen immer noch notwendig? Ist die

rechtliche Gleichstellung der Frau nicht bereits erreicht? Kön-

nen junge Frauen heute nicht auchin tatsächlicher Hinsicht

ihr Lebenfrei nach ihren Wünschengestalten? Zweiaktuelle

Beispiele aus Rechtsprechung und Gesetzgebung mögen il-

lustrieren, dass die Frage nacheiner Gerechtigkeit zwischen

den Geschlechtern nochlangenicht beantwortetist.

Die Kreil-Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs vom

11. Januar 2000! bereitete den Weg zur ÄnderungdesArt.

12 a Grundgesetz, der Frauen nun unmissverständlich den

freiwilligen Dienst an der Waffe in der Bundeswehr ermöglicht.

In der Tat bedeutet diese Änderung ein Mehr an Chancenfür

Frauen. Immerhin wird ihnen ein bisher verschlossenes Be-

rufsfeld eröffnet. Trotzdem kommt keine rechte Freude auf.

Liegt es vielleicht daran, dass wir mittlerweile schon zu Genü-

ge die Erfahrung gemacht haben, dass die Öffnung eines

ausschließlich von Männern geprägten Raumesfür Frauen

nicht automatisch auch eine neue Denkweise mit sich bringt

und dass Gleichberechtigung sich eben nicht über die “An-
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gleichung der Frau an die Mannesstellung”? befriedigend er-

reichen lässt?

Am 1. Dezember 2000 hat das Berliner Verwaltungsgerichtin

seiner "Caf& Pssst”-Entscheidung entgegen der einhelligen

höchstrichterlichen RechtsprechungProstitution nicht als sit-

tenwidrige Tätigkeit eingestuft und so den Weiterbetrieb eines

Bordells ermöglicht.3 Erfreulich an dieser Entscheidungist,

dass ein Gericht erstmalig die Schließung eines von einer

Frau selbständig ohne Zuhälter und in hygienischer Hinsicht

vorbildlich geführten Bordells als heuchlerisch bewertet hat.

In der Tat erscheint es gerechtfertigt, wenn Huren, die Ein-

künfte aus ihrer Tätigkeit immerhin versteuern müssen, auch

auf rechtliche und soziale Absicherung und damit eine

Gleichstellung mit anderen Berufen dringen. Trotzdem bleibt

bei der Debatte um die AnerkennungvonProstitution als Be-

ruf ein ungutes Gefühl. Wie kann sich eine Gesellschaft, die

Prostitution anerkennt und schützt, von einem Frauenbild be-

freien, welches von sexueller Verfügbarkeit geprägtist? Trägt

eine solche Anerkennung wirklich zur größeren Selbstbe-

stimmung von Frauenbei oderkapituliert sie nicht vielmehr

vor den bestehendenVerhältnissen, in deneneine der lukra-

tivsten Tätigkeiten für Frauen immer noch im Verkauf sexuel-

ler Dienste an Männerbesteht?

Der Standard der Gleichheit

Die obigen Beispiele sollen dafür sensibilisieren, dassviele

rechtliche Errungenschaften im Namender Gleichberechti-

gung von Männern und Frauen durchaus etwas Ambivalen-

tes haben. Sie fordern zu Lob undKritik im gleichen Atemzug

heraus. Ein Grund dafür liegt darin, dass der Maßstab für

Gleichbehandlung der Geschlechterallzu häufig ein männli-

cherist. Der Rechtsbegriff Gleichheit bzw. Gleichbehandlung

setzt voraus, dass verschiedene Dingein ein gerechtes Ver-

hältnis zueinander gesetzt werden.* Wenndie gleich zu be-

handelnden Sachverhalte bereits gleich wären, bedürfte es



keiner Diskussion; es läge schlicht Identität vor. Um ein Ver-

hältnis zwischen unterschiedlichen Dingen herzustellen, be-

darf es eines Vergleichsmaßstabes, des sog. "tertium com-

parationis”. Dieser musssich logischerweise von den beiden

Ausgangssachverhalten unterscheiden, da es sonst nicht um

die Herstellung von Gleichheit zwischen ihnen, sondern um

Angleichung des einen Ausgangssachverhalt an den ande-

ren ginge. Der Schlüssel zur Gleichheitliegt also in der Wahl

des Maßstabes, in welchem sich immerspezifische Wertun-

gen niederschlagen.

Bei der Herstellung von Gleichheit zwischen den Geschlech-

tern durch das Recht geschieht nun regelmäßig folgendes:

Der gewählte Maßstab entspricht dem bisher männlich be-

setzten Ausgangssachverhalt. Die Öffnung der Bundeswehr
für Frauenist ein klassisches Beispiel. Bisher war dieser Le-

bensbereich nur Männern zugänglich, jetzt dürfen auch Frau-

en hinein. Nun bedeutet ein solches Ergebnis nicht notwen-

dig, dass ein männlicher Maßstab derGleichheit gewählt wur-

de. Möglicherweiseist der Maßstabein füralle gültiger (etwa:

allen Menschen über 18 Jahren mußein Dienst an der Waffe
in der Armeeerlaubtsein), der bisherfälschlich nur auf Män- |
ner angewendet wurde. An Fällen, die sich nicht ohne weite-
res unter den menschlich-männlichen Standard subsumieren
lassen, wird aber deutlich, dass eine notwendige Diskussion
über einen neuen Maßstab nichtstattfindet, die zu einer Ver-
abschiedung des bisherigen, männlich besetzten Maßstabes
führen könnte.

Wennderalte Maßstab nicht so recht passen will, etwa wenn

es um Fragen der Geburt und Betreuung von Kindern geht,
bezieht man sich eben auf die Kehrseite des Gleichheitssat-
zes, der die Ungleichbehandlung unterschiedlicher Sachver-
halte nachihrer Art gebietet. Schutzgesetze für Frauen, wie

das Mutterschutzgesetz, die an das anerkannte Differenzie-
rungskriterium der biologischen Unterschiede anknüpfen,
zeugen von dieser Vorgehensweise. Nun mag eingewendet
werden, dass daran ja auch kein Weg vorbeiführt: Es sind nun

einmal nur Frauen, die Kinder bekommenundStillen können.
Trotzdemfällt auf, dass offenbar nur dem weiblichen Körper
zugeschriebene Eigenschaften eine Ungleichbehandlung
rechtfertigen können. Eine bezeichnendeAuflistung dieserEi-
genschaften - Menstruation, Defloration, Schwangerschaft,
Geburt, Stillzeit, Klimakterium - findet sich in einem der wich-
tigsten Kommentare zum Grundgesetz. 5 Schutzgesetze,die
an männliche biologische Merkmale anknüpfen, existieren
nicht. Hierin zeigt sich, dass der männliche Körper offenbar
selbstverständlich standardbildend wirkt.
Schwieriger wird es, einen Standard als männlich zu erken-
nen, wenn ein Gesetz geschlechtsneutral formuliert ist. Bei-
spielsweise kann die neue Elternzeit unabhängig von einer
bestimmten Geschlechtszugehörigkeit genommen werden.
Dennoch habenviele Männer begründete Hemmungen, von
dieser Regelung Gebrauch zu machen. So wird in Vorstel-
lungsgesprächenbei Anwaltskanzleien Bewerbern deutlich
zu verstehen gegeben, dass Kinderbetreuung Frauensache
sei. Eine deutsche Großkanzlei, die damit wirbt, aus familiären
Gründen auch das Modell einer “Teilzeitpartnerschaft” anzu-
bieten, macht z.B. auf Nachfrage klar, dass dieses Modell
selbstverständlich nur für Frauen geeignet sei. Männer, die
aus familiären Gründennichtbereit seien, durchgängig voll zu
arbeiten, kämenfür eine Karriere nicht in Betracht. Hierauf
lautet der Einwand,dass dies doch nichts mit der neutralen
rechtlichen Regelung zu tun habe, sondern mit sozialen und
kulturellen Traditionen, die das Recht auch nicht von einem
Tag auf den nächsten reformieren könne. Dochlässtsich die
Lage auch anders beurteilen. Wenn der Maßstab schon not-
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wendig eine Wertung beinhaltet, dann leuchtet es nicht ein,
dassdie faktischen Umstände außerBetracht bleibensollen,
für die das Gesetz schließlich gelten soll. Der Standard einer
“männlichen Normalbiographie” setzt sich also auch in ge-
schlechtsneutralen Normen durch, wenn keine grundsätzli-
che Neubestimmung des Maßstabeserfolgt.
Geschlecht aus feministischer Sicht
Es ist einsichtig, dass ein Recht, in dem ein männlicher Stan-
dard normbildend wirkt, während Weiblichkeit eine Abwei-
chung darstellt, wenig zur Gerechtigkeit zwischen den Ge-
schlechtern beiträgt. Für eine Neubewertung ist es notwen-
dig, den Unterschied zwischen Frauen und Männern aus
feministischer Perspektive aufzubereiten, damit nicht mehr
die “Angleichung der Frau an die Mannesstellung” als vor-
derstes Ziel des Gleichheitssatzes formuliert wird. Auf einer
tatsächlich greifbaren und damit auch rechtlichen Regelun-
gen unmittelbar zugänglichen Ebene habensich zweiführen-
de Denkrichtungenetabliert: Die essentialistische oder auch
differenzfeministische und - in Anlehnung an denu.s.-ameri-
kanischen Terminus “radical feminism” - die sogenannte ra-
dikale. Beide Ansätze gehen von derin der feministischen
Forschung mittlerweile etablierten Unterscheidung von Ge-
schlecht in sex (biologisch-körperliches Geschlecht) und
gender(sozial-kulturelles Geschlecht) aus. &

Die essentialistische Richtung nimmt grundsätzliche Unter-
 schiede zwischen den Geschlechtern auf der sex-Ebene an,
die auf der gender-Ebene,also im sozialen Leben, adäquat
berücksichtigt werden müssen. Eine der Hauptvertreterinnen
dieser Richtung, die u.s.-amerikanische Psychologin Carol
Gilligan, ist im Rahmeneiner empirischen Studie zu dem Er-
gebnis gekommen, dass Mädchen dazu tendieren, morali-
sche Problemein einem Kontext von Beziehung und Verant-
wortung gegenüber anderen anzugehen, während Jungen
eher zur Abgrenzung ihres Selbst und zur Aufstellung von
hierarchischen Regeln zur Bewältigung komplexer morali-
scher Fragen neigen.”
Die-U.S.-amerikanische Juristin Robin West, eine andere Ver-
treterin der Überzeugung,dass Frauenihre menschliche Na-
tur notwendig anders erfahren als Männer, also eine andere
“Essenz” besitzen, sieht den fundamentalen Unterschied zwi-
schen den Geschlechternin körperlich vermittelten Erfahrun-
gen begründet,vor allem dem Erlebnis von Schwangerschaft
und Geburt.8 Eine Konsequenzdieser Sichtweiseist, dass
Frauen ihr Leben anders organisieren und empfinden als
Männer, folglich auch andere Schädenerleiden, die mit Mit-
teln des Rechts entsprechend ausgeglichen werden müs-
sten. Die Bereitschaft von Frauen beispielsweise, sich im Ge-
gensatz zu Männern verstärkt in sog. Familien- oder Bezie-
hungsarbeit zu engagieren, soll vom Staat kompensiert wer-
den; auch Schwangerschaften müssten als zumindest
potentiell schädigende Ereignisse begriffen werden, für die

Anmerkungen:

1 Ahrendts, FoR 2000, 66.

2 So noch Dürig in: Maunz / Dürig, GG-Kommentar,

Art. 3 Abs. 2 Rn. 11, Stand Dezember 1973.
3 Günther, FoR 2001, 66/ 67.
4 Zum folgenden ausführlich Ute Gerhard, Gleichheit ohne Anglei-
chung, 1990, 13 ff.

5 Dürig in: Maunz / Dürig, GG-Kommentar, Art. 3 Abs. 2 Rn. 13.
6 Ausführlich Stephan,in: Braun / Stephan, Gender-Studien, 2000,
58 ff. \

7 Gilligan, 1996.
8 West, The Difference in Women's Hedonic Lives: A Phenomenolo-
gical Critique of Feminist Legal Theorie, Wisconsin Women's Law
Journal 3 (1987), 81 ff.
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staatliche Kompensation und Hilfestellung bereitzustellen

sind.® Ein eigenständiger weiblicher Standard, welcher auf

die besonderen Erfahrungen von Frauenreagiert,ist folglich

für die Herstellung einer gerechteren, beiden Geschlechtern

adäquate Chancen bietendenGesellschaft unerlässlich.

Der radikale Feminismus bejaht das Bestehen eines Unter-

schieds zwischen Männern und Frauen nicht aus der Über-

zeugung heraus, dass die Geschlechter verschiedene Natu-

ren haben (sex-Ebene), sondern wegen der von Frauen ge-

machten kollektiven Erfahrung ihrer sozialen Unterdrückung

durch Männer (gender-Ebene). Hauptvertreterin ist die u.s.-

amerikanische Juristin Catharine A. MacKinnon, deren wich-

tigster Thesen und Denkansätze sich in Deutschland vor al-

lem Susanne Baer angeschlossen hat. Dieser Richtung zu-

folge hat jede Repression von Frauenihre Wurzelin der be-

stehenden Auffassung und Praxis von Heterosexualität, in der

die männliche Dominanz par excellence zum Ausdruck

kommt. 10 Die herrschende, heterosexuelle Geschlechterord-

nungist eine Zwangsordnung, die Menschenin eine sexuell

vermittelte Existenzweise hineindrängt, in der Frauen immer

unterlegensind. '!

Ein weiblicher Standard hilft bei dieser Sicht der Dinge natur-

gemäßnicht weiter. Erst muss die bestehende, geschlechts-

spezifische Hierarchie bekämpft werden, ehe überhaupt neue

Konzepte und Standards vorstellbar sind. Für diese Denke-

rinnenliegt der Schlüssel zur Herstellung von Gleichheit nicht

darin, ein gerechtes Verhältnis zwischen unterschiedlichen

Sachverhalten zu schaffen, sondern in der Beendigung von

Dominanz. Gleichheit wird folglich als Hierarchisierungsver-

bot verstanden. Mit anderen Worten: Das Recht muss, will es

Gleichheit herstellen, der kollektiv unterdrückten GruppeMit-

tel an die Hand geben, gegen diese Unterdrückung an-

zukämpfen. Normen müssenin Bereichen,in denen sexuelle

Unterdrückungevidentist, auf Seiten der Unterdrückten ste-

hen, also notwendig auf Seiten von Frauen. Für effektive Ge-

setze zur Bekämpfung der sexuellen Belästigung am Arbeits-

platz bedeutet dies beispielsweise, dass ein als sexuelle Be-

lästigung definiertes Verhalten stets eine (schädigende)

Diskriminierung bedeutet, es sei denn, der Beklagte kann

nachweisen,dasssein Verhalten erwünscht war. Dabeidarf er

sich nicht auf Umständeberufen, dietypischerweisezuLasten

von belästigten Frauen ausgelegt werden, wie ihre Kleidung,

ihre Sprache,ihre Persönlichkeit und ihre Vergangenheit. '?

Die Falle des Unterschieds: DilemmaNr.1

Das Bild, welches MacKinnon und Baer von der Kategorie

Geschlecht und vor allem von derjeder Weiblichkeit inhären-

ten Unterdrückung zeichnen, deprimiert. Zwar werden Frau-

en konkrete Mittel an die Hand gegeben, sich gegen Unter-

drückung zu wehren, die sie qua ihrer Geschlechtszu-

gehörigkeit, also als Frauen und nicht als individuelle Per-

sönlichkeiten, erleiden. Doch wird Frauen wederdie Fähigkeit

zugestanden, Heterosexualität befreit und befriedigt ausle-

ben zu können, noch besteht für sie die Möglichkeit, an einer

Vision von einem gerechteren Zusammenlebenaller Men-

schen zu arbeiten, in der Weiblichkeit - auch im Gegensatz

zu oder neben Männlichkeit - einen Platz hat. Sie können be-

stehende Diskriminierung nur radikal bekämpfen.

Die Auffassung von Gilligan und West von einem fundamen-

talen Unterschied zwischen weiblicher und männlicher Natur,

welcher sich auch im Recht niederschlagen muss, mag zwar

insofern wohltuendsein, als frau sich als Frau ernst genom-

menfühlen darf, aber eben nurals Frau. Zu einer Ersetzung

des männlichen Standards durch eine grundlegend neue,

mehr Gerechtigkeit schaffende Sichtweise trägt diese An-
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sicht nämlich nicht bei. Vielmehrliegt ihr die Gefahrinne, ei-

ne stereotype Sichtweise auf Frauen und auf Weiblichkeit zu

forcieren sowie die Frau als die Abweichung von der Norm

weiter zu etablieren. Auch wennstaatliche Schutzgesetze

zunächsteine Erleichterung für Frauen bedeuten mögen, wer-

densie langfristig doch wieder auf eine Rolle festgelegt, die

ihre Möglichkeitenletztlich einschränkt. Ein spezifisch weibli-

cher Standard mag sich zwar unter Frauen bewähren, ändert

aber nichts an einer immer noch entlang der Geschlechterli-

nien laufenden Hierarchie, die Männer begünstigt.

Beide Ansätze, sowohl der essentialistische als auch derra-

dikale, stellen uns also vor ein ernstes Dilemma, welchesein-

schlägig als das “feministische Dilemma” bekanntist: Alle Re-

gelungen, die der Beendigung der Diskriminierung von Frauen

dienen bzw.ihre Situation verbessernsollen, weisen Frauen ei-

nen bestimmten Part zu. Entwedersind Frauen Opfer oder das

Andere. Beide Male werden Stereotypenbestätigt. Bei der es-

sentialistischen Denkrichtung durch die Festlegung von Frau-

en auf eine weibliche Natur, bei der radikalen Vorgehenswei-

se durch die Festlegung von Frauen auf die Opferrolle. Zuge-

. gebenistes erklärtes Ziel letztgenannter Richtung, Frauen aus

ihrem Opferstatus zu befreien, doch gelingt dies nur durchei-

ne gesetzliche Festschreibung eben diesesStatus.

zT BET

Frauen im Recht?: DilemmaNr. 2

Ein neuer Standard, an dem sich Gleichheit zwischen den Ge-

schlechtern gerechterherstellenließe, lässt sich anhand die-

ser beiden Ansätze nicht unmittelbar entwickeln. Allerdings

muss manhier bedenken, dass es den genannten (Rechts)-

wissenschaftlerinnen darum vielleicht gar nicht unbedingt

geht. Vor allem Baer unterstreicht, dass es innerhalb der

rechtlichen Diskussion vor allem darauf ankommen muss, von

den tatsächlichen Lebensverhältnissen der Frauen ausge-

hend Strategien zu entwickeln, welche ihre Situation spürbar

verbessern. '3Es gehtihralso in erster Linie um eine adäquate

Interessenvertretung von Frauen, in der eine zu intensive Be-

schäftigung mit dem aufgezeigten feministischen Dilemma

keinen Raum hat. Trotzdem mussein Blick auf die Probleme

und Fragen erlaubt sein, welche die Forderungen feministi-

scher Juristinnen aufwerfen, wenn das oben beschriebene

Dilemma weiter ungelöst bleibt.

Eine wichtige Forderung feministischerPolitik ist die ver-

stärkte Repräsentation von Frauenim öffentlichen Raum zur

besseren Durchsetzung ihrer Interessen. Dies folgt aus zwei

Überlegungen: Zum einen besteht Grund zum Misstrauen

gegenüber Männern, zumindest solange nochein Standard



gilt, in dem männliche Lebenswirklichkeit auf Kosten von

Frauen die Norm darstellt. Zum anderen sind Männer nach

den beiden oben geschilderten Ansätzen auch garnicht in

der Lage, weibliche Interessen adäquatzu vertreten, da sie

wederauf biologisch-essentieller noch aufsozialer Ebenedie

Situation von Frauen nachvollziehen können.

Die notwendige Repräsentation herzustellen stellt uns aber

vor erhebliche Schwierigkeiten. Zunächstist der öffentliche

Raum auf eine männliche Normalbiographie zugeschnitten.

Von den AkteurInnen wird ein sozial männliches Geschlecht

(gender) gefordert, wollen sie als kompetente Persönlichkei-

ten mit allen staatsbürgerlichen Qualitäten ernst genommen

werden. Daher vertreten Frauen in Entscheidungspositionen

nicht automatisch eine vom bisherigen Standard divergieren-

de Sichtweise. Um am öffentlichen Entscheidungsprozeß

überhaupt beeinflussend mitwirken zu können, müssen Frau-

en sich an die männlichen Spielregeln halten und dem männ-

lichen Maßstab entsprechen.'4 Eine ihrem biologischen Ge-

schlecht (sex) nach weibliche Repräsentantin ist also keines-

wegseine Garantie für eine feministischePolitik.

Im übrigen führt eine Repräsentation von Frauen primär we-

genihres biologischen Geschlechts zu einer Verstärkung der

Essentialisierung, also ihrer Wahrnehmung als das Andere,

wennes allein darum geht, den herrschenden männlichenIn-

teressen ein Gegengewicht zu bieten. Quoten und Frauen-
förderpläne sind ein viel diskutiertes undsicherlich auch pro-
bates Mittel, um Frauen verstärkt in öffentliche Positionen zu

bringen, doch kann damit direkt nur eine Änderung im nume-
rischen Verhältnis erreicht werden. Inhalte oder gar ein neuer
Standard werden sonicht vermittelt.

Eine weitere Konsequenz der Ausblendung des feministi-

schen Dilemmas aus dem juristisch-politischen Diskursist,

dass es keine Antwort auf die Frage gibt, wann ein Zustand
erreicht sein könnte, in dem Geschlecht nicht mehrals Vehi-
kel für Dominanz und Hierarchiebildung fungiert. Wenn es
nämlich Frauen angesichts ihrer andauernden Repression
nicht möglich sein soll, Aussagen über den möglichen Zu-
stand einer Gesellschaft ohne Geschlechterhierarchien zu
treffen, dannbleibt die obige Frage offen. Dies ist um so be-
unruhigender,als die gesetzlichen Regelungen,die einer Be-
endigung derHierarchisierung dienensollen, gerade vonei-
ner tatsächlichen Unterlegenheit von Frauenals Gruppe aus-
gehen müssen, um ein effektives Instrument gegenDiskrimi-
nierung darzustellen. Mit anderen Worten bedeutet dies, dass
frau, will sie sich aus der gegensie arbeitenden Geschlech-
terhierarchie emanzipieren, auf ihrer Rolle als Opfer männli-
cher Dominanz bestehen muss. Der Teufelskreis, der diesem

Mechanismus innewohnt,ist offenbar.
Außerdem droht die Gefahr, dass dieser Ansatzin letzter Kon-
sequenzwiederin eine Hierarchie unter umgekehrten Vorzei-
chen hineinführt, wenn das bestehende Konzept von Ge-
schlechterhierarchie nur verboten und nicht grundsätzlich
neu gedacht wird. Wenn Nicht-Mehr-Unterdrückte sich weiter
gegenihre Ex-Unterdrücker wehren dürfen, stellt dies unaus-
weichlich eine neue Form der Herrschaft dar. Zugegeben
sind wir noch weit von einem solchen Zustandentfernt. Doch
ist ein Entwurf, der zwar wirksame Mechanismen gegen be-
stehende Ungerechtigkeitenbereitstellt, darüber hinaus aber
kein eigenes Modell einer neuen Gerechtigkeit bereitstellt,
wirklich befriedigend?

Versuch eines Auswegs
Wie frau/man es dreht und wendet, das “feministische Dilem-
ma”lässt sich nicht aus strategischen Gründenakzeptieren.
Auchinnerhalb desjuristischen Diskursesstellt es sich mit al-
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ler Macht. Will die feministische Rechtswissenschaft mehr als
Interessenvertretung mit juristischen Mitteln sein, bedarf es
einerinterdisziplinären Diskussion über Strategien, mit Hilfe
derereinerseits eine Essentialisierung von Menschen anhand
ihrer biologischen Geschlechtlichkeit verhindert werden
kann, andererseits der Status von Frauen als Opfer von so-
zialer Unterdrückungnicht fortgeschrieben werden muss.In-
sofern entmachtet eine Position, die das feministische Dilem-
ma auf das Recht überträgt, sich nicht selber'5, sondern
schafft erst die Voraussetzung für ein notwendiges Nachden-
ken über eine Gesellschaft und ein Rechtssystem ohne Ge-
schlechterhierarchien.
Zugegebenscheint sich das Recht mit geradezu zäherResis-
tenz den Versuchenzu widersetzen, eine neue Sichtweise auf
das PhänomenGeschlecht zu etablieren. Dies hängt maßgeb-
lich damit zusammen, dass Recht, zumal wennes auf Geltung
zielt, darauf angelegtist, möglichst stabile Kategorien zubil-
den, da sonst eine dem Grundsatz der Rechtsstaatlichkeit,
insbesondere in seinen Ausprägungen Rechtssicherheit und
Rechtsklarheit, genügende Anwendung nicht möglich er-
scheint. Das feministische Dilemma wirkt seinerseits aber
höchst destabilisierend, macht es doch eine unbefangene
Bezugnahme auf Geschlecht und die den einzelnen Ge-
schlechtern zugeschriebenen Eigenschaften unmöglich.
Zur Lösung dieses Dilemmas muss also eine grundlegende
Neubestimmung der gesamten Kategorie Geschlecht auf
theoretischer Ebene vorgenommenwerden.Allein diese er-
möglicht eine neue Bewertung vonbisher gleichsam als apri-
orisch vorgegebenen Annahmen. Gleichzeitig eröffnetsieei-
ne überreine Interessenvertretung hinaus gehendeethische
Perspektive, weil nicht prirnär die reale Machtverteilung zwi-
schen den Geschlechternin den Blick genommenwird, son-
dern das bisherige Konzept von Geschlecht, auf dem das
Machtgefälle fußt, selber neu gedacht wird. Aus dieser Per-
spektive könnendannneuefeministische Strategien auf prag- _
matisch-rechtlicher Ebene entwickelt werden.
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Theorie eines ethischen Feminismus
Um zu einem Entwurf einer für Frauen wie Männer gültigen

Geschlechtergerechtigkeit zu gelangen, gilt es, dem femini-

stischen Dilemmazu entfliehen. Eine vollständige Auflösung

der Kategorie Geschlecht kommthierbei nicht in Frage, da

Geschlecht uns zumindest in seiner biologischen Variante

(sex) wohlin der ein oder anderen Form erhalten bleiben wird.

Gefragt ist daher nach einer Analyse, welche den Weg zu ei-

ner Verabschiedung sowohl des männlichen Standards als

auch der Hierarchie unter den Geschlechternbereitet, welche

aber gleichzeitig die Möglichkeit einer Geschlechtervielfalt

anerkennt. Eine solche Analyse auf theoretischer Ebenelei-

stet zur Zeit maßgeblich die U.S.-amerikanische Rechtswis-

senschaftlerin Drucilla Cornell mit ihrem Konzepteines “ethi-

schen Feminismus”(ethical feminism).!6 _

Ihr Ansatz beruht auf der Erkenntnis, daß unsere gesamte

Sprache und Kultur von einem männlichen Standard durch-

zogensind, der auf einer Miss- bzw. Nichtachtung von Weib-

lichkeit beruht. Zentral hierfür ist die Bedeutung des Phallus

in der patriarchalen Kultur: Als Symbolfür das symbiotische

Band zwischen Mutter und Kind, von dem sich das Kind lö-

sen muss, um als Individuum in die Gesellschaft einzutreten,

ist der Phallus neutral. In einer patriarchalen Kultur wird nun

der Phallus mit dem realen männlichen Geschlecht gleichge-

setzt. Dies hat zur Folge, dass Männersich positiv, d.h. in Ab-

grenzung zur Mutter, definieren können, Frauen dagegen

nicht. Männer haben damit eine Definitionsmacht, die nicht

biologisch determiniert, sondern sozial geprägtist. Verwiesen

sei hier auf das oben genannte Beispiel für männliche Stan-

dards im Recht auch bei Differenzierungen wegenbiologi-

scher Tatsachen: Nur bei Männern vorliegende Tatsachen

begründenkeine Sonderregelungen. In der Tat ist es derzeit

auch kaum vorstellbar, dass solche Tatsachen bestehen bzw.

bezeichnet werden können.
Ausgangspunkt einer neuen Gerechtigkeit zwischen den Ge-

schlechtern muss also die Einsicht sein, dass Weiblichkeit

nicht Mangel des Phallus oder - sozial gesprochen - Ent-

machtung bedeutet. Um dieses Ziel umzusetzenist es not-

wendig, das Weibliche als Subjekt und Bezeichnerin gleich

dem Männlichen zu etablieren. Mit anderen Worten muss es

auch Frauen möglich sein, das Symboldes Phallus und die mit

ihm einhergehendeDefinitionsmacht in Anspruch zunehmen.

Zu diesem Zweck gilt es, unser Imaginäres, also unsere

großenteils unbewusste Vorstellungswelt, für neue (Frauen-

und Männer-)Bilder zu öffnen, um die vorherrschendenkultu-

rellen Leitbilder und gesellschaftlichen Stereotypen aufzubre-

chen. !” Vor diesem Hintergrundist Gerechtigkeit ein Prozess

der beständigen Aufdeckung und Befreiung von Stereotypen

auf Kosten anderer. Da ein allgemeingültiger, absoluter Ge-

rechtigkeitsmaßstab in der sozialen Realität nicht möglichist,

stellt dieses Konzept aucheine Utopie dar. Ethisches Handeln

erfordert dann eine Geisteshaltung, die ich als “Mut zur De-

. mut” bezeichnen möchte: Ein Einstehenfür Gerechtigkeit ist

möglich, ihr Erreichen in unserer Realität dagegennicht.

Die notwendige Befreiung des Imaginären von der Gleichung

Phallus=Mann=Subjekt und das gerade beschriebene Ge-

rechtigkeitskonzept machendeutlich, was Cornell mit gleich-

wertigen statt gleichen Rechten meint.!8 Gleiche Rechte

schützen nicht vor den herrschenden Geschlechterstereoty-

pen; gleichwertige Rechte dagegen sehr wohl, geht es ihnen

doch gerade um die Bekämpfung der Mechanismen, durch

die Stereotypen zementiert werden. Ziel ist es nicht, den

männlichen Maßstab um einen weiblichen Sondermaßstab zu

ergänzen, sondern tatsächlich die Diskussion um einenall-

gemein menschlichen Maßstab von einer Position aus zu
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eröffnen, in der sowohl Männerals auch Frauen mit gleicher

Subjektqualität ausgestattet sind.

Praktische Auswirkungen
Die Analyse von Cornell bietet die Chance, das Dilemmahin-

ter sich zu lassen, welchesin so vielen Forderungenderfemi-

nistischen Rechtswissenschaft zu Tagetritt. Ziel einer jeden

neuen Regelung muss demriach sein, geschlechtliche Ste-

reotypen so wenig wie möglich zu bestätigen und gleichzei-

tig so viel Raum wie möglich für eigene Lebensentwürfe zu

schaffen. Mutterschutz und Erziehungsurlaub tragen dann

nur unter folgender Voraussetzung zu mehr Gerechtigkeit bei:

Dem Akt des Sorgetragensfür Kinder mussein solcher Wert

beigemessen werden, dass Menschen sich unabhängig von

ihrem Geschlecht diesem Akt widmen können, ohne Nach-

teile für Ansehen und Fortkommen zu befürchten. Für das

Recht könnte dies bedeuten, dass Erziehungsurlaub nur

dann genommenwerden kann, wennbeideElternteile, sofern

sie zusammenleben,sich diesenteilen bzw. dass auch Män-

ner für eine gewisse Zeit nach der Geburtihres Kindes nicht

beschäftigt werden dürfen.

Die Forderung nach mehr Repräsentation von Frauen in der

Öffentlichkeit kann nur unter der Bedingung zu mehr Gerech-

tigkeit beitragen, dass zugleich Räume geschaffen werden,

die dem Weiblichen im Imaginären neue Möglichkeiten eröff-

nen. Sonst bleibt das soziale Geschlecht von öffentlich han-

delnden Subjekten notwendig männlich, und Männern wird es

im übrigen aufgrund der Gleichsetzung des Phallus mit ihrem

biologischen Geschlechtstetsleichterfallen, dieses Kriterium

zu erfüllen. Das Recht kann selbstverständlich nicht das Ima-

ginäre mit Inhalten füllen, es kann aber dazu beitragen, Pro-

zesse zu fördern, in denen neueBilder entstehen können, et-

wa durch die Freihaltung bestimmteröffentlicher Zonen, wie

Schulen und Universitäten, von Bildern, welche die zur Zeit

herrschenden, heterosexuellen Stereotypen reproduzieren.

Fazit:
Feministisches Denken im Recht, will es über reine Interes-

senvertretung hinaus einen ethischen Anspruch erheben,

kann sich einer theoretischen Perspektive nicht entziehen.

Nur eine solche gewährleistet Wege aus der Sackgasse des

“feministischen Dilemmas”und gibt den Blick auf ein Konzept

der Gerechtigkeit für alle Geschlechterfrei. Der utopische

Charakter dieses Konzeptsist sein Antrieb; jeder Tag, der im

Bewusstsein dieser Utopie gelebt wird, konkretisiert sie ein

Stückchen mehr.

‚Anna-Miria Mühlke ist Referendarin in Freiburgi.Br.
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